
 FORTBILDUNG

34 ARS MEDICI 1+2 | 2023

Frage 1: Fast alle Jugendlichen in der Schweiz sind seropositiv 
für VZV. Komplikationen kommen bei Windpocken zwar vor, 
sind aber selten. Braucht es wirklich die VZV-Basisimpfung 
für Kleinkinder? 
In der Tat sind 96,5 Prozent der Jugendlichen in der Schweiz 
VZV-seropositiv (1), aber einige von ihnen haben mit Sicher-
heit Komplikationen erlitten, als sie an Windpocken erkrank-
ten (2). Und: Man kann auch im Kindes- und Jugendalter an 
Windpocken oder nachfolgenden invasiven bakteriellen In-
fektionen, wie zum Beispiel Streptokokken der Gruppe A 
oder Staphylokokken, sterben. Es sind nicht viele Todesfälle 
pro Jahr, aber es gibt sie. Jeder einzelne Todesfall ist einer zu 
viel, und man kann ihn durch die Impfung verhindern. Das 
ist auch ein wichtiger Grund für die VZV-Basisimpfung von 
Kleinkindern. 
Auch zu beachten ist, dass 3,5 Prozent der Jugendlichen nicht 
immun sind, also 1 von 28. Die weiterhin geltende Nachhol-
impfempfehlung bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
(unter 40 Jahren) wird leider unzureichend umgesetzt, und 
das vor dem Hintergrund, dass in diesem Alter das Risiko für 
VZV-Komplikationen zunimmt. Diese Situation wird sich 
ebenfalls durch die VZV-Basisimpfung im Säuglings- und 
Kleinkindalter bessern.
Ein weiteres wichtiges Argument für die VZV-Basisimpfung 
ab dem Alter von 9 Monaten ist der indirekte Schutz vulne-

rabler Personen. Wie uns andere Länder, zum Beispiel die USA 
oder Deutschland, vorgemacht haben, werden die Windpo-
cken durch erfolgreiches Impfen massiv zurückgedrängt. Da-
mit sinkt das Expositionsrisiko für Personen, die nicht ge-
impft werden dürfen, insbesondere für immunsupprimierte 
Patienten. Diese können übrigens durchaus schon einmal 
Windpocken gehabt haben, verlieren aber im Rahmen ihrer 
Immunsuppression oft ihre Immunität. Sie sind deshalb dar-
auf angewiesen, nicht angesteckt zu werden. 
Der vierte grosse Vorteil der VZV-Basisimpfung ist: Wer einen 
soliden Windpockenimpfschutz hat und sich deshalb nicht 
mit VZV infiziert, kann später keinen Herpes zoster bekom-
men. Vor Windpocken geschützt zu sein, bedeutet, auch vor 
Herpes zoster geschützt zu sein.

Frage 2: Es gibt die Befürchtung, dass Herpes zoster im Alter 
häufiger werden könnte, wenn durch die Impfung weniger 
VZV zirkulieren und dadurch zu selten natürlicherweise ge-
boostert würde. Ist diese Sorge berechtigt?
Nein. Diese Sorge bestand bereits vor gut 20 Jahren, als die 
Impfung in den USA eingeführt wurde. Nach mehr als 
20 Jahren Impferfahrung hat sich mehr und mehr herausge-
stellt, dass diese Sorge unbegründet ist. Herpes zoster ist in 
absoluten Zahlen in den USA zwar häufiger geworden, weil 
viele Menschen älter werden und damit alt genug, dass sich 
ein Herpes zoster häufig manifestieren kann. Die altersbezo-
gene Inzidenz des Herpes zoster hat aber nicht zugenommen, 
auch in den USA nicht. 
Darüber hinaus ist die Immunität gegen Herpes zoster bei 
älteren Personen offenbar nicht darauf angewiesen, regel-
mässig exogen geboostert zu werden. Selbst jetzt, wo Wind-
pocken so häufig sind, haben wir in der Schweiz ein grosses 
Herpes-zoster-Problem. Das ist ein indirekter Hinweis darauf, 
dass wiederholte Expositionen bei Personen, die in der Kind-
heit Windpocken hatten, Herpes zoster nicht verhindern kön-
nen.

Frage 3: Wie gut und wie lang schützt die VZV-Impfung vor 
Windpocken?
Der Schutz nach der 2. Impfdosis gegenüber jeglichen Wind-
pockenerkrankungen, also unabhängig vom Schweregrad, 
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� Seit 1. Januar 2023 wird in der Schweiz die Impfung gegen 
VZV mit 2 Dosen als Basisimpfung für alle Säuglinge im 
Alter von 9 und 12 Monaten empfohlen; die Kosten tragen 
die Krankenkassen.

� Die Impfung soll vorzugsweise mit einem kombinierten, 
quadrivalenten MMRV-Impfstoff erfolgen.

� Eine Nachholimpfung wird für alle Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene zwischen 13 Monaten und bis zum 40. Geburts-
tag empfohlen, die noch nie an Windpocken erkrankt sind 
und die noch nicht insgesamt 2 Impfdosen erhalten haben.

MERKSÄTZE

Konsultieren Sie bitte vor einer Verschreibung die vollständige Fachinformation, publiziert auf www.swissmedicinfo.ch
Copyright © 2023 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. CH-QDX-00063, Januar 2023.

MMR: Mumps, Masern, Röteln
Referenzen: 1. Fachinformation ProQuad®, www.swissmedicinfo.ch 2. Bundesamt für Gesundheit (BAG). Varizellenimpfung. Bulletin BAG. 2004(45):846 – 848.  
Kopien der Studienpublikationen können bei Bedarf unter dpoc.switzerland@msd.com angefragt werden.

Kurzfachinformation PROQUAD® (Masern-Mumps-Röteln-Varizellen-Lebendimpfstoff)
PROQUAD®: W: Masern-Mumps-Röteln-Varizellen-Lebendimpfstoff; I: Immunisierung gegen Masern, Mumps, Röteln (MMR) und Varizellen; D: Ab 12 Monaten: 2 Dosen oder 1 Dosis, gefolgt von einer  
2. Dosis eines Varizellen-Impfstoffs in 1 – 3 Monaten. Bei vorheriger Verabreichung von MMR-Impfstoff und Varizellen-Impfstoff: ab 12 Monaten als 2. Dosis verabreichen. 9 – 12 Monaten (unter besonderen 
Umständen): 1 ×  eine Dosis; 2.  Dosis: im Abstand von mindestens 3  Monaten. Intramuskulär oder subkutan verabreichen; KI:  Überempfindlichkeit gegen einen MMR-Varizellen-Impfstoff oder einen 
Bestandteil; pathologische Blutbildveränderungen, Leukämie, Lymphome jeglicher Art oder andere Malignome mit Auswirkung auf das hämatopoetische oder lymphatische System; Behandlung mit 
Immunsuppressiva; humorale oder zelluläre Immundefizienz; Immunschwäche in der Familienanamnese; aktive, unbehandelte Tuberkulose; Schwangerschaft. Bei Fieber > 38.5°C: verschieben; WH: Erhöhte 
Häufigkeit von Fieber und Fieberkrämpfen um 5 – 12 Tage nach Impfung bei 12 – 23 Monate alten Kindern ohne vorherige Impfung gegen MMR oder Varizellen; bei erster Impfung getrennte Applikation eines 
MMR Impfstoffs und eines monovalenten Varizellen Impfstoffs an verschiedenen Körperstellen. Bei Überempfindlichkeit gegen Hühnereier: erhöhtes Risiko für Überempfindlichkeitsreaktionen. Vorsicht bei 
Personen mit Krampfanfällen oder zerebralen Schädigungen in der Eigen- oder Familienanamnese. Bei Kindern im Alter von 9 – 12 Monaten kann der Impferfolg unzureichend sein. 6 Wochen nach der 
Impfung keine salicylsäurehaltigen Präparate einnehmen. Geimpfte Personen sollten möglichst bis zu 6 Wochen nach der Impfung enge Kontakte mit für Varizellen empfänglichen Hochrisiko-Personen 
vermeiden. Enthält 16 mg Sorbitol pro Dosis; DDI: Mindestabstand von 1 Monat zwischen der Verabreichung eines Virus-Lebendimpfstoffs und PROQUAD®; nicht gleichzeitig mit Immunglobulin (Ig) oder 
Varicella-Zoster-Immunglobulin (VZIg) verabreichen. Impfung mind. 3 Monate nach Blut- oder Plasmatransfusionen oder der Gabe von Immunglobulinen (Ig). Die Verabreichung von Blutprodukten mit 
Varicella-Zoster-Virus-Antikörpern oder anderen Immunglobulin-Präparaten: mind. 1 Monat nach Impfung. Evtl. vorübergehend verminderte Empfindlichkeit von Tuberkulin-Hauttestungen. Gleichzeitige 
Verabreichung an unterschiedlichen Injektionsstellen mit Prevenar® und / oder Hepatitis  A Impfstoff möglich; S / S: Schwangeren nicht verabreichen; nach der Impfung Schwangerschaft für 3  Monate 
verhindern. Sorgfältig abwägen, ob PROQUAD® an stillende Mütter verabreicht wird; UAW: Sehr häufig: Fieber ≥ 38.9°C, Erythem oder Schmerz / Druckempfindlichkeit an der Injektionsstelle; P: 1 und 
10 Durchstechflaschen mit Pulver; 1 und 10 Fertigspritzen mit Lösungsmittel; AK:  B; Z: Merck Sharp & Dohme AG, Werftestrasse 4, CH-6005 Luzern; (V3.0); CH-QDX-00004. 

Neue BAG  
Impfempfehlung für Varizellen 2

Der quadrivalente Impfstoff: 
Für einen optimalen Schutz 
gegen MMR und Varizellen1

Jetzt  

kassenzulässig

MSD2735 Inserat Pro Quad 207x297 V01.indd   1 03.01.23   10:35



 FORTBILDUNG

36 ARS MEDICI 1+2 | 2023

beträgt > 98 Prozent. Gegenüber schwer verlaufenden Wind-
pocken mit Komplikationen beträgt er > 99 Prozent.
Wie lang der Impfschutz anhält, weiss man noch nicht. Wie 
bei allen neuen Impfungen muss man auf die Langzeitergeb-
nisse warten. Mit dem 2-Dosen-Schema hat man aber bereits 
gut 15 Jahre Erfahrung in den USA – ohne Hinweise auf einen 
nachlassenden Impfschutz.

Frage 4: Kann man auch postexpositionell impfen, zum Bei-
spiel wenn Kinder von nicht immunen Eltern an Windpocken 
erkranken?
Ja, das kann man. Es gilt die Regel, dass diese postexpositio-
nelle Impfung innerhalb von 3 Tagen erfolgen soll, wobei aber 
gilt: Je früher, desto besser!
Wie gut die postexpositionelle Impfung zu schützen vermag, 
ist nicht genau bekannt. Sie schützt nicht so sicher wie die 
proaktive Impfung. Das mag wahrscheinlich auch daran lie-
gen, dass die Exposition häufig bereits früher erfolgte, ohne 
dass sie bemerkt wurde. Aber: Auch wenn die postexpositio-
nelle Impfung die Erkrankung nicht komplett verhindern 
kann, führt sie erfahrungsgemäss zumindest zu einer deutli-
chen Abschwächung des Schweregrads. Das zeigt sich unter 
anderem in einer verminderten Anzahl von Bläschen auf der 
Haut, denn der Schweregrad korreliert mit der Anzahl der 
Effloreszenzen. Normalerweise zählt man bei einem Wind-
pockenkranken 200 bis 500 Bläschen, während es bei Durch-
bruchinfektionen bei Geimpften oder zu spät postexpositio-
nell Geimpften in der Regel weniger als 50 Bläschen sind. Das 
bedeutet weniger Juckreiz, weniger Eintrittsstellen für Bakte-
rien und weniger Krankheitsgefühl (3). 

Frage 5: Wie verhält es sich mit dem Risiko für Fieber und 
Fieberkrämpfe als Nebenwirkung der VZV-Impfung im Klein-
kindalter?
Das ist ähnlich wie bei der in diesem Alter stattfindenden 
Impfung mit dem MMR-Lebendimpfstoff: Etwa 5 bis 12 Tage 
nach der 1. Dosis besteht ein erhöhtes Risiko für Fieber 
(≥ 38 °C), nicht aber nach der 2. Dosis. Dabei muss beachtet 
werden, dass etwa 15 Prozent der Kinder nach der 1. Impfung 
zwischen Tag 5 und 12 Fieber für 1 bis 2 Tage entwickeln (4). 
Die meisten von ihnen wegen der Impfung, aber etwa 2 bis 
3 Prozent der Kinder in diesem Alter haben an jedem x-belie-
bigen Tag Fieber, auch aus anderen Gründen. Man muss also 
immer daran denken, dass es für das Fieber einen anderen 
Grund als die Impfung geben könnte. Das ist mir eine sehr 
wichtige Botschaft, weil es oft vergessen wird: Es muss nicht 
die Impfung sein, es könnte zum Beispiel ein Harnwegsinfekt 
vorliegen, der behandelt werden muss.
Es gibt Unterschiede beim Vorkommen von Fieberkrämpfen, 
je nachdem ob einzeln (VZV), separat (VZV plus MMR) oder 
mit einem Kombinationsimpfstoff (MMRV) geimpft wird. 
Im Vergleich mit MMR plus VZV kommt es nach der Imp-
fung mit MMRV zwischen Tag 5 und 12 ungefähr doppelt so 
häufig zu Fieberkrämpfen, aber zwischen Tag 13 und Tag 42 
gleicht sich dieser Unterschied fast wieder aus. Das heisst, 
MMRV hat einen Triggereffekt, aber das absolute Risiko des 
Kindes ist für Fieberkrämpfe kaum erhöht (5).
Fakt ist, dass es durch die Impfung ausgelöste Fieberkrämpfe 
gibt, so wie wir das von der MMR-Impfung kennen. Diese 
Fieberkrämpfe haben aber keinen negativen Einfluss auf das 

Nutzen-Risiko-Verhältnis insgesamt, welches eindeutig für 
die Impfung spricht.
Man sollte die Impfung als gute Gelegenheit sehen, Eltern 
grundsätzlich über Fieberkrämpfe aufzuklären, denn sie be-
treffen in den ersten 6 Lebensjahren ca. 1 von 30 Kindern, aus 
vielen verschiedenen Gründen. In den Spitälern machen wir 
im Anamnesegespräch mit den Eltern oft die Erfahrung, dass 
sie dachten, ihr Kind würde sterben. Hier ist sicher mehr Auf-
klärung im Vorfeld durch uns Pädiater nötig.

Frage 6: Wie gross ist das Risiko für eine Übertragung des 
Impfvirus auf ungeimpfte Personen?
Das kommt vor, ist aber extrem selten. Es sind weltweit nur 
wenige Einzelfälle auf zig Millionen Impfungen dokumen-
tiert, in denen das VZV-Impfvirus auf immunsupprimierte 
Kontaktpersonen oder schwangere Frauen übertragen wurde. 
In allen mir bekannten publizierten Fällen hat das zu keinem 
Schaden für die exponierte Person geführt, auch bei den 
Schwangeren beziehungsweise deren Neugeborenen nicht. 
Das Impfvirus gilt nur als übertragbar, wenn die Person, die 
geimpft wurde, einen Impfvarizellenausschlag entwickelt. 
Das sind nur wenige Prozent, wiederum zwischen Tag 5 und 
12 nach der Impfung. Wenn ein Kind nach der VZV-Impfung 
in diesem Zeitraum einen windpockenähnlichen Ausschlag 
bekommt, sollte es den Kontakt zu Immunsupprimierten und 
zu Schwangeren, die selbst nicht immun sind, meiden.
Immune Schwangere haben keine Impfvirusübertragung zu 
befürchten. Wenn sie aber nicht immun sind, ist ihr Risiko, 
sich mit dem Wildtypvirus zu infizieren, ungleich höher, und 
das ist dann gefährlich.

Frage 7: Welche Personengruppen sollte man in der Praxis 
nach ihrem VZV-Impf- bzw. -Immunstatus fragen, und sollte 
man bei unklarem Status vor der Nachholimpfung zunächst 
die Antikörper bestimmen?
Seit einigen Jahrzehnten gilt die Empfehlung, alle Personen 
zwischen 11 und 40 Jahren, die anamnestisch noch keine 
Windpocken hatten, gegen VZV zu impfen (2 Dosen im Ab-
stand von mindestens 4 Wochen). Diese Empfehlung gilt wei-
terhin.
Wer auf die Frage «Hatten Sie schon Windpocken?» mit Ja 
antwortet, hatte sie sehr wahrscheinlich tatsächlich schon, 
und es sind keine weiteren Massnahmen erforderlich. Lautet 
die Antwort hingegen «Nein» oder «Ich weiss es nicht», gibt 
es zwei Möglichkeiten: 1. Trotzdem impfen, denn es schadet 
nicht, falls doch bereits Immunität bestehen sollte. 2. Wenn 
es der Patient genau wissen will, darf man ausnahmsweise, 
was wir sonst nicht empfehlen, eine serologische Untersu-
chung (VZV-IgG) durchführen. Ist das Ergebnis grenzwertig 
positiv oder negativ, sollte man anschliessend impfen. Der 
Vorteil des sofortigen Impfens ohne Titerbestimmung ist, dass 
man keine Zeit verliert und nicht riskiert, dass der Patient zum 
später vereinbarten Termin nicht erscheint. Leider erfüllen 
einige Hausärzte ihren Auftrag nicht so konsequent, wie sie 
sollten. Denn: Einmal im Leben sollte man alle unter 40-Jäh-
rigen fragen, ob sie schon die Windpocken hatten oder gegen 
VZV geimpft sind. 
Diese Nachholimpfempfehlung wird jetzt ab Januar 2023 auf 
alle Kinder ausgeweitet. Das heisst, dass jetzt nicht mehr nur 
Kinder ab 11 Jahre, sondern alle Kinder, die noch keine Wind-
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pocken hatten und noch nicht gegen VZV geimpft sind, eine 
Nachholimpfung, bestehend aus 2 Dosen im Abstand von 
4 Wochen, erhalten sollen.
Dass wir die Nachholimpfungen nun auch bei den unter 
11-Jährigen empfehlen, liegt daran, dass wir sonst 10 Jahre 
warten müssten, bis wir die Durchimpfung möglichst aller 
Kinder, die noch keine Windpocken hatten, erreicht hätten.
Ab Januar 2023 sollen alle Kinder im Alter von 9 Monaten 
das 1. Mal gegen VZV und gleichzeitig gegen MMR geimpft 
werden. Ob mit MMR- plus VZV-Impfstoff oder MMRV 
bleibt der Vorliebe der Eltern (bzw. der Verfügbarkeit der 
jeweiligen Impfstoffe im Fall von Versorgungsengpässen) 
überlassen. Die 2. Dosis wird im Alter von 12 Monaten ge-
impft (6). Das sind die idealen Zeitpunkte. Falls diese nicht 
eingehalten werden können, gilt Folgendes: Wenn ein Kind 
zum Beispiel 11 Monate alt ist und vor 2 Monaten 1-mal 
gegen MMR geimpft wurde, dann kann man ihm jetzt die 

1. VZV-Impfung verabreichen und mit 12 Monaten anläss-
lich der 2. MMR-Impfung auch die 2. VZV-Impfung. Ein 
weiteres Beispiel wäre eine Familie, die mit einem 9 Monate 
alten Kind und dessen 3-jährigem Bruder, der bislang weder 
Windpocken hatte noch dagegen geimpft ist, in die Praxis 
kommt. Dann sollte man nicht nur das 9 Monate alte Kind, 
sondern auch den Bruder gegen VZV impfen.
Wenn man nicht gegen MMR und VZV gleichzeitig impft, 
muss man 4 Wochen Abstand halten. Generell gilt: Zwischen 
2 Lebendimpfstoffen, die man nicht gemeinsam gibt, müssen 
mindestens 4 Wochen Abstand eingehalten werden.

Frage 8: Wieso soll nur bis zu einem Alter von 40 Jahren nach-
geimpft werden?
Diese Empfehlung beruht auf den gemessenen VZV-IgG- 
Serumprävalenzen. Im Alter von 40 Jahren nähert man sich 
hier asymptotisch den 100 Prozent. Eine Ausnahme sind 
Personen, die in Asien aufgewachsen sind. In diesen Ländern 
ist aus Gründen, die noch nicht genau verstanden sind, die 
VZV-IgG-Serumprävalenz geringer als bei uns in Europa. 
Man sollte solche Personen, auch wenn sie bereits 40 Jahre 
oder älter sind, fragen, ob sie bereits Windpocken hatten, 
und ihnen im negativen Fall die 2-malige VZV-Impfung an-
bieten. 

Frage 9: Es gibt bei Impfstoffen immer wieder Engpässe. Müs-
sen beide Impfdosen mit demselben Impfstoff erfolgen? 
Nein. Es gibt zwei Hersteller von Windpockenimpfstoffen in 
der Schweiz, und deren MMR-, VZV- und MMRV-Impf-
stoffe gelten als austauschbar. 

Frage 10: Was kann man tun, wenn gegen VZV nicht immune 
Schwangere befürchten müssen, sich mit VZV zu infizieren?
Aktiv gegen VZV impfen kann man sie nicht, weil es ein 
Lebendimpfstoff ist. Es gäbe die Möglichkeit der passiven 
Immunisierung mit spezifischen Immunglobulinen, was aber 
unverhältnismässig teuer wäre, und zudem ist die Schutz-
dauer danach nicht bekannt. Die passive Immunisierung mit 
spezifischen Immunglobulinen ist eine Massnahme, die nur 
bei konkreter Exposition einer nicht immunen Schwangeren 
ergriffen und dann von den Krankenkassen vergütet wird. 
Umso wichtiger ist die proaktive Impfung aller Mädchen und 
Frauen, die noch keine Windpocken hatten – und dies mög-
lichst vor dem Eintritt einer Schwangerschaft. s
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Schweizer Empfehlungen zur VZV-Impfung

Basisimpfung
Als Basisimpfung wird eine 1. Dosis eines MMRV-Impfstoffs (alterna-
tiv: MMR  +  V) für alle Säuglinge im Alter von 9 Monaten empfohlen. 
Die 2. Dosis MMRV (alternativ: MMR  +  V) soll im Alter von 12 Monaten 
verabreicht werden. Falls die 1. Dosis im Alter von > 9 Monaten verab-
reicht wird, sollte die 2. Dosis im Abstand von mindestens 4 Wochen, 
jedoch nicht vor dem Alter von 12 Monaten verabreicht werden.

Nachholimpfung
Eine Nachholimpfung (1 bzw. 2 Dosen) wird allen empfänglichen* Per-
sonen im Alter zwischen 13 Monaten und 39 Jahren (d. h. vor ihrem 
40. Geburtstag) empfohlen, welche bislang anamnestisch noch nicht 
an VZV erkrankt sind und die noch nicht insgesamt 2 Impfdosen erhal-
ten haben.

Impfen weiterer Personen
Die VZV-Impfung wird für empfängliche* enge Kontaktpersonen (im 
selben Haushalt lebende oder im Gesundheitswesen tätige Personen) 
von Empfängerinnen und Empfängern von Blutstammzellen oder für 
schwer immungeschwächte Patientinnen und Patienten aus anderen 
Gründen empfohlen.

Postexpositionelle Prophylaxe
Eine postexpositionelle Prophylaxe (1 bzw. 2 Dosen) soll bei allen emp-
fänglichen* Personen, die VZV ausgesetzt waren, so bald wie möglich, 
idealerweise innert 72 Stunden (= 3 Tage) und maximal innert 5 Tagen, 
nach Exposition begonnen werden, um eine VZV-Erkrankung zu ver-
hindern oder zumindest deren Verlauf zu mildern.

Kontraindikationen
Wie alle Lebendimpfstoffe ist auch der VZV-Impfstoff bei Schwange-
ren kontraindiziert. Dasselbe gilt für Personen unter Immunsuppres-
sion sowie bei einer Reihe von immunologisch-hämatologischen Er-
krankungen.

Quelle: BAG-Bulletin 44 vom 31. Oktober 2022

* Als empfänglich gelten alle nicht immunen Personen, die jünger als 40 Jahre sind, 
d. h. mit negativer VZV-Anamnese oder mit negativer IgG-Serologie gegenüber VZV.
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